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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
I. Vertragsabschluss  
Der Käufer ist an den Auftrag 4 Wochen gebunden. Davon ausgenommen ist der Käufer 
wenn der Vertrag nicht in unserem Hause zustande gekommen ist. In diesem Falle hat der 
Käufer entsprechend Punkt VI. „Rücktrittsrecht laut Fernabsatzgesetz“ die Möglichkeit des 
Rücktritts. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der 
Bestellung innerhalb dieser Zeit schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausgeführt hat. .  
 
Bei individuellen Bestellfahrzeugen und Fahrzeugen welche von uns speziell für den Kunden 
beschafft werden ist ein Rücktritt laut Ziff. VII. Fernabsatzgesetz ausgeschlossen.  
 
 
II. Preise  
Der Preis des Fahrzeugs versteht sich ohne Skonto und sonstige Nachlässe inkl. der zum 
Zeitpunkt der Lieferung des Fahrzeugs gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer - 
Preiserhöhungen des Herstellers werden an den Kunden nicht weitergegeben.  
 
 
III. Zahlung - Zahlungsverzug 
Der Kaufpreis ist bei Übergabe des Kaufgegenstandes fällig, spätestens jedoch acht Tage 
nach Zugang der Bereitstellungsanzeige. 
 
Ab dem 9. Tage befindet sich der Käufer im Verzuge. Auto-Center-Lobgesang wird in diesem 
Falle eine Nachfrist von maximal 14 Tagen setzen.  
 
Nach Ablauf dieser Nachfrist ist Auto-Center-Lobgesang berechtigt den Wagen anderweitig 
zu verkaufen und Mindererlöse dem Käufer in Rechnung zu stellen.  
 
Die Zahlung kann nur vorgenommen werden in bar, Überweisung vor Abholung, LZB-Scheck 
oder mit bestätigtem Bankscheck bei Übergabe des Fahrzeugs. Die Bestätigung muß 
unwiderruflich sein, banküblicher Vorbehalt auf der Scheckbestätigung gilt nicht als Zahlung. 
Zahlungen bitte auf Konto –Nr. 39900 - Bank-Name BLZ 518 618 06.  
 
 
IV. Lieferung und Lieferverzug  
Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluß. Lieferfristen können verbindlich oder 
unverbindlich geregelt werden; entsprechendes ist umseitig zu vereinbaren.  
 
Der Käufer kann 4 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins den 
Verkäufer schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Nach Ablauf dieser 
Frist kommt der Verkäufer in Verzug. Der Käufer kann auch im Falle des Verzugs dem 
Verkäufer schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen mit dem Hinweis, dass er die 
Abnahme des Kaufgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Nach Ablauf der Nachfrist 
ist der Käufer berechtigt durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens 
stehen dem Käufer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. 
Der Anspruch auf Lieferung ist in diesem Fall ausgeschlossen.  
 
War ein verbindlicher Liefertermin vereinbart, kommt der Verkäufer mit Überschreitung des 
Liefertermins in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2.  
 
Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und unverschuldete Betriebsstörungen 
verändern die vereinbarten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 



bedingten Leistungsstörung.  
 
Die Verkäuferin ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn Lieferverzögerungen 
vorliegen, die ihre Ursache in dem Verhalten des Herstellers, Importeurs und auch des 
ausländischen Vertragshändler and den Lieferanten haben. Der Verkäufer kann sich von der 
Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages mit Verfügbarkeit der Leistung lösen und er ist 
dann vepflichtet, a) den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und 
b) eine eventuell bereits geleistete Gegenleistung dem Vertragspartner unverzüglich zu 
erstatten.  
 
Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 
Lieferumfangs seitens des Herstellers / Importeurs bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen 
für den Käufer zumutbar sind. (Dies trifft in erster Linie auf sogenannte Face-Lift zu)  
 
 
V. Abnahme  
Der Käufer hat innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige den 
Kaufgegenstand abzunehmen.  
 
Weist der Kaufgegenstand Mängel auf, die nach Rüge nicht innerhalb 8 Tagen beseitigt 
werden, kann der Käufer die Annahme ablehnen.  
 
Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes ab Zugang der 
Bereitstellungserklärung vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so ist der Verkäufer 
nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es 
nicht, wenn der Käufer die Abnahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig 
auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung nicht imstande ist. In diesen Fällen bedarf es auch 
nicht der Bereitstellung.  
 
Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der 
Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren 
oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.  
 
Macht der Verkäufer von den Rechten gem. den Ziffern 3 und 4 keinen Gebrauch, kann er 
über den Kaufgegenstand frei verfügen und an dessen Stelle binnen angemessener Frist 
einen gleichartigen Kaufgegenstand zu den Vertragsbedingungen liefern.  
 
Wird der Kaufgegenstand bei einer Probefahrt vor seiner Abnahme vom Käufer oder seinem 
Beauftragten gelenkt, so haftet der Käufer für dabei am Fahrzeug entstandene Schäden, 
wenn diese vom Fahrzeuglenker vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
 
 
VI. Rücktrittsrecht laut Fernabsatzgesetz  
Ist der Käufer eine natürliche Person im Sinne von § 13 BGB, die als Verbraucher (jede 
Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist) anzusehen ist, so kann er seine 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Der Fristlauf beginnt nicht vor Erhalt dieser Belehrung und 
Eingang des Bestätigungsschreibens gemäß § 2 dieses Vertrages durch den Vermittler beim 
Auftraggeber.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an:  
 
Firma 



Auto-Center-Lobgesang  
Inh. Ralf Lobgesang 
Usinger Str. 154,  
61239 Ober-Mörlen  
Fax: 06002 / 99 21 90  
e-Mail: info@auto-center-lobgesang.de 
 
 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Bei 
der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie 
die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren 
Wert beeinträchtigt. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Die 
Herausgabe erfolgt auf Ihre Kosten, Sie die Kaufpreiszahlung oder eine Teilzahlung zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht haben, es sei denn, dass das bereitgestellte 
Fahrzeug nicht dem bestellten entspricht. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen Sie innerhalb von dreißig Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen 
 
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung der 
Leistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen haben 
oder wenn Sie die Ausführung der Leistung selbst veranlasst haben.  
Ist Ihnen auch eine Finanzdienstleistung im Sinne des § 312d Abs. 1 BGB (z.B. ein 
Darlehen) vermittelt worden, so erlischt Ihr Widerrufsrecht insoweit vorzeitig, wenn der 
Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. 
 
Finanzierte Geschäfte: Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und 
widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 
gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere 
anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr 
Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, 
können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern auch an Ihren 
Darlehensgeber halten. 
 
Die Zulassung und Benutzung des Fahrzeugs ist erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zulässig. 
Läßt der Käufer das Fahrzeug entgegen dieser Vereinbarung zu oder nutzt es auf andere 
Weise, so ist der Verkäufer berechtigt Ersatz der Wertminderung zu verlangen.  
 
Davon ausgenommen sind Wunschbestellungen und Fahrzeuge welche von uns speziell für 
den Kunden beschafft werden. 
 
 
VII. Eigentumsvorbehalt  
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer auf Grund des 
Kaufvertrags zustehenden Forderung Eigentum des Verkäufers.  
 
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer 
herausverlangen und nach Androhung mit angemessener Frist den Kaufgegenstand unter 
Anrechnung auf den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten. Auf 
Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Zurücknahme des Kaufgegenstandes 



geäußert werden kann, wird der Zeitwert durch Gutachten des TÜV ermittelt. Der Verkäufer 
ist berechtigt und verpflichtet, den Kaufgegenstand zu diesem Preis zu verrechnen.  
 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz des 
Fahrzeugbriefes allein dem Verkäufer zu. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Zulassungsstelle 
schriftlich zu beantragen, dass der Fahrzeugbrief dem Verkäufer ausgehändigt wird.  
 
 
VIII. Garantieregelung  
Der Verkäufer leistet Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik des Typs des 
Kaufgegenstandes entsprechende Fehlerfreiheit während zwei Jahren ab Auslieferung ohne 
Kilometerbegrenzung. Der Käufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern 
(Nachbesserung). Für die Abwicklung gilt folgendes:  
 
a) Der Käufer kann die Ansprüche beim Verkäufer geltend machen. Der Käufer hat Fehler 
unverzüglich nach deren Feststellung bei dem Verkäufer anzuzeigen.  
 
b) Für die bei der Nachbesserung eingebauten Teile wird bis zum Ablauf der 
Gewährleistungsfrist des Kaufgegenstandes Gewähr auf Grund des Kaufvertrages geleistet. 
Durch Nachbesserung ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers  
 
c) Wird der Kaufgegenstand wegen eines gewährleistungspflichtigen Fehlers 
betriebsunfähig, hat sich der Käufer an die nächstgelegene Vertragswerkstatt zu wenden. 
Sofern diese die Reparatur nicht anstandslos kostenfrei gem. dem Garantieheft abwickelt, ist 
sofort, jedenfalls vor kostenverursachenden Maßnahmen, die Entscheidung des Verkäufers 
einzuholen. Dieser entscheidet, ob die erforderlichen Arbeiten an Ort und Stelle oder in 
seiner Werkstatt durchgeführt werden. Im letzten Fall sorgt er für kostenloses Abschleppen 
des Kaufgegenstandes und Ersatzfahrzeug.  
 
Wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Käufer weitere 
Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, kann der Käufer an Stelle der Nachbesserung 
eine Rückgängigmachung des Kaufvertrages oder Minderung des Kaufpreises verlangen. 
Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. 
 
 
Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der aufgetretene Fehler in 
ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass der Käufer den Fehler nicht gemäß Ziffer 1 
angezeigt und unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat,  
der Kaufgegenstand unsachgemäß oder überbeansprucht worden ist, z. B. bei 
motorsportlichen Wettbewerben oder der Kaufgegenstand zuvor in einem vom Hersteller, 
Importeur oder Verkäufer für die Betreuung nicht anerkannten Betrieb instand gesetzt, 
gewartet oder gepflegt worden ist oder in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, 
deren Verwendung der Hersteller / Importeur nicht genehmigt hat oder der Kaufgegenstand 
in einer vom Hersteller / Importeur nicht genehmigten Weise verändert worden ist oder  
der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des 
Kaufgegenstandes (z. B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.  
 
 
Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen  
 
Sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Fehlern verjähren mit Ablauf der 
Gewährleistungsfrist gemäß Ziffer 1.  
 
 
IX. Garantieunterlagen  
Der ausländische ausliefernde Händler benötigt zur Ausfertigung des 



Scheckhefts/Garantieunterlagen Ausweiskopie und Kopie des Kraftfahrzeugscheins des 
Fahrzeugs. Der Käufer erhält das Scheckheft/Garantieunterlagen cirka 14 Tage nach 
Zulassung. 
 
 
X. Haftung  
Sollte vor Erhalt des Scheckhefts ein Gewährleistungs-/Garantieschaden eintreten so ist 
unverzüglich der Verkäufer einzuschalten welcher für diesen Zeitraum haftet. Darüber hinaus 
haftet der Verkäufer für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, wenn er, sein 
gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen sie vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verschuldet haben. Eine weitergehende Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Die Ansprüche wegen Lieferverzug sind in Abschnitt IV abschließend geregelt, 
weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
 
Der Käufer ist verpflichtet, Schäden und Verluste, für die der Verkäufer aufzukommen hat, 
diesem unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  
 
XI. Weiteres  
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen 
Bestimmung eine dem Zweck der Bedingung entsprechende oder zumindest nahe 
kommende Ersatzbestimmung, die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Gleiches gilt bei Unvollständigkeit der 
Bestimmungen entsprechend. 
 
 
XII. Teilrichtigkeitsklausel  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen 
Bestimmung eine dem Zweck der Bedingung entsprechende oder zumindest nahe 
kommende Ersatzbestimmung, die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Gleiches gilt bei Unvollständigkeit der 
Bestimmungen entsprechend. 
 
 
XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel und 
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Der gleiche 
Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach 
Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.  
 
Im Übrigen gilt der Wohnsitz des Kunden als Gerichtsstand. 
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